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Zl" IV-50.0C4!46-2/80 
T.J'l'i-cl'l ~7 :YHS 

Beantwortung 

613 lAB 

1980 -09- 0 t 
zu 66ZlJ 

der Anfrage der Abgeord~eten Dro WIESINGER 
und Genossen an den Herrn B'J.:ndesminister 
·für Gesundheit und U;:r;.weltschutz betreffend 

Spitalskostenim J~~r 1979 (Nr o 662/J-NR 1980) 

In der gegenständlichen Anfrage werden an mich 
folgende Fragen gestellt: 

BQl) Wie haben sich die gesarpten Spitalskosten im Jahr 1979 :tn 
Vergleich zum Jahr 1978 entwickelt? 

2) Ist es im vergar~enen Jahr zu wesentlichen Ein
sparungen im Spitalsbereich gekoomen? 

3) Wenn ja, auf welche Gründe führen Sie diese 
etwaigen Einsparungen" zurück? 

4} Welche Beträge hat der F.rankenanstal ten ..... Zuse.m:nen ... 

arbeitsfonds im Jahr 1979 an die Spitäler, aufgeschlüsselt 

nach ~desländern, ausbezahlt? 

5) Welchen Betrag wird das Bundesministerium für 
Gesundheit und Umweltschutz in den Ressortverhalldlungen 
fUr di Spi tals finanzi erurlg a.us dem Budget 1980 v~rlangen? 

6) Bis W~~ werden Sie vom System der Abg~~gsdeckung 
bei der Spitalsfinanzierung abgehen, wie Sie u..."1d Ihre Vor
gär..gerin dies oftmals angekündigt und versprochen haben?" 
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In Beantwortung dieser Anfrage teile ich mit~ 

Zu 1 \: • . l ..... 

Das Bundesgesetz vom 300 Juni 1978 über die Errichtung 
eines Krankenanstalten-Zusa.mmenarbeitsfonds p BGB1. Nr. 454, 
sieht vor, daß an Rechtsträger von Krankenanstalten der im 
§ 1 dieses Bundesgesetzes bezeichneten .Art Betriebs- und 
sonsti.ge Zuschüsse sowie Investitionszuschüsse zu leisten 
sind .. 

Die Anträ.ge hiefUr müssen bis längstens 3l~ Juli eines 
jeden Kalenderjahres mit allen erforderlichen Beilagen - das 
sind insbesondere die Nachweise über die finanzielle Gebarung 
der Krankenanstalten - beim Fonds eingelangt sein. Gemäß 
§ 15 Abso 5 des zitierten Bundesgesetzes sind der Berechnung 
der Betriebs- und sonstigen ZuschUsse, sofern es sich nicht 
um Investitionszuschüsse handelt 9 die Daten des jeweils 
.[.~~it"lroran.ßegangenen Jahres zugrunde zu legeno 

Aus dem Vcrangeftihrten ergibt sich p daß für die Berech:
nung der im Jahre 1980 zu leistenden Zuschüsse die Gebarungs
unterlagen 'der Krankenanstalten für das Jahr 1978 bis 
spä.testens 31. Juli 1980 9 die für die ZU6chußleistung 1981 
maßgeblichen Gebarungßunter1agen des Jahres 1979 erst am 
31. Juli 1981 dem Bundesministerium fUr Gesundhelt und Umwelt
schutz als Fondsverwaltung vorliegen müseen. 

Ein Vergleich der Spitalskosten des Jahres 1979 mit den 
Kosten des Ja.hres 1978 ist demnach l!'angels Vorliegens der 
entsprechenden Unterlagen zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch 

nicht möglich" 

Für die nach den gesetzllchen Bestimmungen etwa 150 
zuachußfähigenKrankenanstalten ergaben sich unter Zugrunde-
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1egung der Daten aus dem Jahre 1977 zum Stichtag der 
Zwischenabrechnung t d.i. der 30. April 1979, folgende 
Beträge: 

Betriebseinnahmen 
Betriebsausgaben 
Betriebsabgang 

S 10.861.212.455 
S 16.949.973.794 
S 6.088.761.339 

Un~er Zugrunde1egung der Daten aus dem Jahre 1976 er
geben sich zum Stichtag der Zwischenabrechnung, d.i. der 

·30.' April 1978, für die zuschußfähigen Krankenanstalten 
nachstehende Beträge: 

Betriebseinnahmen 
Betriebsausgaben 
Betriebsabgang 

Zu 2) und 3): 

s 9.487.087.253 
S 14.624.131.681 
S 5.137.044.428 

Im Hinblick auf die Ausftihrungen zu Punkt 1) ist auch 
die Beantwortung dieser Frage derzeit nicht möglich, da 
die Kostenentwick1ungimSpitalsbereich von 1978 auf 1979 
l1em Bundesministerium für Gesundheit und Umweltschutz - mit 

'den in Punkt 1) genannten Einschränkungen hinsichtlich der 
Ges~unterfassung der Krankenanstal ten - erst mi t 31. Juli· 1981 
feststellbar sein wird. 

Zu 4): 

Bis ·zum. Stichtag 30. April 1980 (Zeitpunkt der Zwischen
abrechnung) wurden seitens des Krankenanstalten-Zusammen

·arbe5.tsfonds für das Jahr 1979 folgende Beträge an Kranken
anstalten, aufgegliedert nach Bundesländern, zuschußweise 
ausgezahlt: 
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Brugen1and 
Kärnten 
NiederBsterreich 
Oberösterreich 
Salzburg 
Ste iermark" 
Tiro1 
Vo:rar1berg 
Wien 

Österreich 

~u 5U 

69.206.919 S 

266.370.047 S 

440.485.313 s 
331.431.930 S 

157 .. 737.831' S 

402.4450479 s 
206.799.019 S 

124.349.798 S 

8910706.897 S 

20t390.533.233 S 

Die Dotierung des Krankenansta1ten-Zusammenarbeits
fonds ist in den Art. 11, 12 9 13 und 14 der Vereinbarung 
gemäß 'Art. 15a B-VG über die Krankenansta1tenfinanz1erung 
und die Dotierung des Wasserwir"tschaftsfonds, EGEl. Nr. 
453/1978, eindeutig gerege1ti 

Ausgehend von den veransch1s,gren Eingängen aus der Um

satzsteuer \";urden im Bundesvoranschlag 1980 bei Ansatz 
1/17217 "Überweisungen an den Krankenansta1ten,;,Zt'tsammen
arbeitsfo~ds" 1.539.~75.000 S vorgesehen • 

.zu 6): 

Zu diesem Problem habe ich bereite mehrmals, so insbe
sonder~ in Beantwortung der Schriftlichen Anfrage Nr.' 
396/J-NR/80 9 sowie in Beantwortung der Mündlichen Anfrage 
Nr. 202/M in aer Fragestunde des Nationalrates a.m 

3. Juni 1980 Stellung genommenp 

In diesem Zusammenhang habe ich:lnder' Fragestunde wörtlich· 
ausgesagt: 

"Bereits im Vorjahr habe ich meine Vorschlä.ge zur 
Änderung der Vereinbarung zwischen den Bundesländern u.nd 
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dem Bund nach Artikel 15 a des Blli~des-VerfaEsungsgesetzes 
U"ber '~'·e ·rT .... ~ ..... 1~p~'f'r··,,6.ri n'-'n-; p"""""" ~ 0.' "' .... HO' "i 'ner"'~M""''' "'n"'" de"" ... \.4-. !).....l..(~.i.J. .. ;._.J ...... .L(:J..\..'\~":·_J.._._ct ..... 4J"L_ .... V...l.ib _ ... \' '~ __ Y .. '1 c:...:. U"l.u.1. """t-AG t.:.l 

Krankena.'l'lstal ten-Zusammenarbeitsfcnds zU!" Kenr.ctni~ eebracht .. 
Bei dieser Sitzung irr: Vorjahr wu.:rden die :,~i tglieder der 
Vollversamnllung des Kran}~enanstal ten-Zus~"'1menartei tsfonds 
aufgefordert r bis 2S~Feb~Jar 1980 ihre Novationsvorschläge 
zu erstatten. Bei dieser Vollversammlung des Krankenanstalten
Zusarmnenarbei. tsfonds vor wenigen Tagen habe ich über diese 
Vorschläge berichtet .. 

Überdies hat der Spitalserhalterverband 
Vereinigung aller Spitalerhalter Österreichs 

das ist die 
ein ulllfaBSen-

des Papier vorgelegt, und zwar über die Vetbindungsstelle der 
österreichischen Bundesländer. 

Da~lber vrurde bereits eine Verhandlur~ abgewickelt .. Das 
Ereebnis dieser Verhandlung ist p daß Expertengespräche zur . 

Vorberei tung der nächsten Aussprache vereinbart wllrden, un.d 
zwar mit je fünf Teilnehmern des Spitalerhalterverbandes 
einerseits und des Bundes andererseits und auch mit Teilnehmern 
des Hauptverbandes der österreichischen Sozialversicherungs
träger ,der. zvvar Mitglied des Spi talerhaI t erlerbandes ist, 
aber natürlich i? manchen Fragen eine andere Interessenlage 
hat als dieser Verband. Es wird al~o bereits korucret ver
handelt. 1I 

(Siehe s-tenog:::"0 Prot. des l\TR X:V .. GP .. 360 Sitzung 
Sei "ce 3486) .. 

Zusammenfassend muß ich daher neuerlich darauf hinweisen, . 
daß in Anbetracht des die Fondsregelung beherrschenden Ein
stimmigkeitsprinzips der Zeitpunkt und die Pxt des Übergangs 
zu einer verstärkten leistungsorientierten Vergabe der Fonds
mittel für die Spitäler davon abhängen wird, ob und in welchem. 
Maße di e einzelnen f'..tl c.erVereinbarung beteiligten Gebietskörper
schaften bereit sind t zu einen allseits a.kzeptablen. Konsens 
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zu gelangen. Der :Bund hat ~eine Bereitschaft zu einer Ab
kehr vom Abg:.-:ngsdeclcungsprinzip und zur Ein.führung eines 

lcistw1:;sorisntierten Z"J.2chu3prinzips bereits: mehrrr.als zum 
Ausdruck gebracht e Cl' ... .ne Zustirr.lr:tmg aller Bundesländer h:ann 

diese Absicht aber nicht realisiert werden. 

Der Eu~desministerg 

673/AB XV. GP - Anfragebeantwortung (gescanntes Original)6 von 6

www.parlament.gv.at




